
Fall aus der Zu sammengehörigkeit von Körper und Geist, so¬
wie in dem anderen Fall ausder Zugehörigkeit des Geistes zur
Wirkenseinheit „Mensch“. Im ersten Fall übersieht sich
das menschliche Bewußtsein freilich selbst völlig vor dem
menschlichen Leibe, im zweiten Fall hält es den Menschen für
ein Einzelwesen, dessen Teilwesen Leib und Seele seien.
Beide Irrungen stehen als unklares Selbstbewußtsein mensch¬
lichen Bewußtseins dem klaren Selbstbewußtsein gegenüber,
in dem sich das Bewußtsein als vom Körper schlechthin
verschiedenes Einzelwesen „hat“, als solches sich aber
einsweiß mit anderem Einzelwesen, das gleichen Wesens
mit ihm ist, wenn dieses auch mit seinem Selbstbewußtsein in
die Irre geht, also unklares Selbstbewußtsein aufweist.
Auf die Klarheit des „anderen“ Bewußtseins im Selbstbewußt¬

sein zielt eben dasjenige Wollen aus Liebe 2
, das wir das sitt¬

liche nennen. Die Veränderung des anderen Bewußtseins im
Selbstbewußtsein von Unklarheit zur Klarheit ist der besondere
Zweck alles sittlichen Wollens, ist also das, was in jedem
einzelnen Falle dieses selbstlosen und stellvertretenden Wollens
dem wollenden Bewußtsein im Lichte der Lust steht. Dieses
Letzte setzt aber voraus, daß dem Wollenden die zu entwirk¬
lichende Unklarheit des anderen Bewußtseins Unlustquelle
ist, dasWollende also an dieser Unklarheit Unlust hat, ansonst es
überhaupt eben zum Wollen nicht kommen könnte. Die Unlust
an der Unklarheit des anderen Bewußtseins freilich setzt
voraus, daß das wollende Bewußtsein sich eins weiß mit dem
anderen Bewußtsein, setzt also Liebe 2 zu diesem voraus. Es
wäre aber gefehlt, wenn man meinte, die das sittliche Wollen
veranlassende Unlust an der Unklarheit des anderen Bewußtseins
wäre „Mitleid“, denn gerade die Fälle des Wollens aus Liebe2

erweisen sich durchweg als solche, in denen das andere Be¬

wußtsein an seiner Unklarheit keineswegs „leidet“ d. h. Unlust
hat, sondern an der nur das mit ihm sicheinswissende Bewußt¬
sein „leidet“. An anderen Bewußtseins Unklarheit im Selbst-
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